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Protokoll des Allgemeinen Studierenden Ausschusses (AStA) -  
Sitzung am 12. Januar 2022 

 

 

Ort:   Zoom, online   

Dauer:   18:00 - 20:45 Uhr 

Vorsitzender:  Fabian Scheuch 

Teilnehmer*innen: Fabian Scheuch, Lukas Schneider, Céline Donjon, Sarah Bauert, Corinna 

Sawall, Gloria Bähr, Matthieu Chevassut, Kim Beuerlein, Robin Schweitz, 

Nicolai Echle, Katharina Schindler, Lea Anders, Nico Mirassan, Soraya 

Hassani Alami, Leonie Faller, Tobias Gleim, Nando Ruck  

Entschuldigt: Vincent Jehmlich, Anna Stortz, Felix Weber, Jonas Eichenlaub 

Unentschuldigt: --- 

Gäste: Jens Heinen 

Protokollführerin: Heike Huber 

 

TOP 1: Begrüßung 

Fabian Scheuch begrüßt die Anwesenden. Die Einladung mit der Tagesordnung ist den AStA-

Mitgliedern rechtzeitig zugegangen und mit Unterschrift auf der Anwesenheitsliste beschlossen.    

 

TOP 2: Besuch von Hr. Heinen 

Jens Heinen, der Leiter der Hochschulkommunikation stellt sich dem AStA kurz vor und erklärt, 

dass sich die Marketingabteilung der Hochschule in den letzten Monaten mit dem Image der 

Hochschule nach Außen beschäftigt hat. Hierfür wurden Visionen erarbeitet und Werte 

festgelegt. Die klare Position der Hochschule in den nächsten Jahren soll heißen: Hochschule 

Offenburg - Next Generation University. Ebenfalls ist Herr Heinen sehr offen für Kooperationen 

mit dem AStA und steht ihm gern beratend zur Seite. 

 

TOP 3: Berichte der Referate 

Vorstand Offenburg 

Fabian Scheuch erklärt, dass derzeit nichts anliegt. Das Gespräch mit dem Rektorat wird unter 

TOP 4 behandelt. 

 

 



  

Referat Sport 

Matthieu Chevassut erklärt, dass der Hochschulsport weiterhin unter 2G+ stattfindet. 

Ausnahmen werden nicht zugelassen. Dies dient dem Schutz aller Studierenden. 

Ferner berichtet Matthieu, dass dem AStA ein Angebot von Fuhrer bezüglich des 

Wintersporttags unterbreitet wurde. Der Wintersporttag soll am Samstag, den 29. Januar 2022 

im Grindelwald in der Schweiz stattfinden. Die Kosten belaufen sich auf 109,00 Euro pro 

Person. Verbindliche Anmeldungen sind ab Montag, den 17. Januar 2022 im AStA-Büro 

Offenburg (B 020) möglich. Das Finanzreferat möchte mit dem AStA-Vorsitzenden noch die 

Höhe des Zuschusses beratschlagen.    

 

Referat Filmring 

Robin Schweitz tut kund, dass es im Januar 2022 keinen Filmring geben wird und erst im 

Sommersemester 2022 der nächste geplant ist. 

Dafür möchte das Filmring-Team noch ein Turnier in den Semesterferien ausrichten. Nähere 

Informationen hierzu folgen. 

 

Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Leonie Faller berichtet, dass sie sich um den Druck der Plakate gekümmert hat und regelmäßig 

wichtige Informationen auf den Social Media Kanälen postet. Ebenfalls gibt es drei neue AStA-

Stempel und geplant ist, neue AStA-Aufkleber zu bestellen. Hierfür stimmt die Runde für 1.000 

Stück, damit wieder ein Vorrat im Lager vorhanden ist.  

Außerdem erklärt Leonie, dass sie sich um die AStA-Homepage kümmert, die ja wieder unter 

Typo3 der Hochschule laufen soll, da die eigene Seite des AStA Sicherheitslücken 

aufgewiesen hat und vorsorglich von der Hochschul-IT vom Server genommen wurde. Leonie 

steht hierzu mit Herrn Obermann in engem Kontakt. Kim Beuerlein, die sowohl beim AStA als 

auch als wissenschaftliche Hilfskraft bei Herrn Obermann arbeitet, steht uns beim Aufbau der 

neuen Seite zur Verfügung.          

 

Referat Außen 

Nico Mirassan gibt wieder, dass es auf der letzten LAK lediglich um das Thema Corona ging. 

Hierzu wurde eine Stellungnahme an das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

(MWK) ausgearbeitet (siehe Anhang). 

Ferner erklärt Nico, dass eine Anfrage vom Freien Zusammenschluss von Student*innen (fzs) 

beim AStA eingegangen ist. Lea möchte sich die Unterlagen mal ansehen und bei der 

nächsten LAK nachfragen, wie viele dort Mitglied sind.  

 

Referat Kultur 

Nando Ruck berichtet, dass der Glühweinverkauf am Campus Offenburg ein voller Erfolg war. 

Nunmehr sollen Ideen gesammelt werden, wie ein Semester-Closing stattfinden kann. Als 

mögliches Datum wird Freitag, der 18. Februar 2022 festgehalten. Eventuell kann wieder etwas 

draußen oder online stattfinden.  

 



  

Referat Beratung 

Corinna Sawall berichtet, dass es bei ihr momentan ruhig ist und keine Anfragen eingegangen 

sind. Sie würde gern im Sommersemester ein anderes Referat übernehmen oder aushelfen.  

 

Referat Finanzen 

Sarah Bauert tut kund, dass derzeit lediglich ein paar Rechnungen anfallen. Der Haushaltsplan 

liegt seit Dezember 2021 im Rektorat.  

 

Referat Internationales 

Vom Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist niemand anwesend. 

 

TOP 4: Gespräch Rektorat 

Fabian Scheuch gibt wieder, dass am Dienstag, den 11. Januar 2022 der letzte Austausch mit 

dem Rektorat stattgefunden hat. Daran haben Herr Trahasch, Frau Müller und Herr Schäfer 

aus dem Rektorat teilgenommen. Es ging hauptsächlich darum ein Stimmungsbild bei den 

Studierenden zu erfragen wie der Wechsel in Präsenzlehre nach den Weihnachtsferien 

empfunden wird. Es wurden verschiedene Dinge abgehandelt, so zum Beispiel, dass die 

Fakultäten selbstständig über den Vorlesungsbetrieb entscheiden, also ob Präsenz oder 

Online. Onlineprüfungen sind im Wintersemester generell erlaubt. Falls Klausuren in Präsenz 

geschrieben werden, herrscht FFP2 Maskenpflicht und die 3G-Regelung. Ein Testnachweis ist 

nur noch in Form eines QR-Codes erlaubt. Dies beschleunigt die Überprüfung und macht den 

Test zuverlässiger. Es gibt am Campus Offenburg seit Montag, 10. Januar 2022 eine 

Teststation auf dem Parkplatz. Ebenfalls wurde erklärt, dass aufgrund des Hygienekonzepts 

der Hochschule niemand, der Kontakt mit einem Corona positiven Studierenden hatte, in 

Quarantäne muss. Nando findet die Umstellung in Präsenz so kurz vor den Klausuren sehr 

bedenklich. Er schlägt vor, die Problematik auf der nächsten LAK zu behandeln. Fabian erklärt, 

dass vor den Klausuren am Dienstag, den 25. Februar 2022 erneut ein Treffen mit dem 

Rektorat geplant ist.       

 

TOP 5: Sonstiges 

Heike Huber erklärt, dass das International Office beim AStA nachgefragt hat, ob das Referat 

Internationales sich bei der Einführungswoche vom 7. - 11. März 2022 beteiligen könnte. Hier 

sind einige Veranstaltungen geplant und Hilfe sehr willkommen. Soraya Hassani Alami möchte 

es mit Anna Stortz klären und bis spätestens Anfang nächster Woche Bescheid geben.  

Außerdem hat Andreas Fischer als Sicherheitsbeauftragter beim AStA angefragt, ob er die 

übrigen Tests unserer Teststation übernehmen kann. Eine Abstimmung ergibt, dass der AStA 

für alle Eventualitäten 50 Stück zurückhalten und die restlichen zum Einkaufspreis an die 

Hochschule verkaufen möchte. 

Ferner berichtet Heike Huber, dass derzeit enorm viele E-Mail-Anfragen bezüglich Umfragen 

beim AStA eingehen. Um durch Weiterleitung ständig an alle Studierenden einer E-Mail-Flut 

entgegenzuwirken, werden Umfragen künftig nur noch gesammelt jeweils am 15. und 30. eines 

jeden Monats an alle Studierenden verschickt.  



  

Da niemand mehr etwas vorzutragen hat, schließt Fabian Scheuch die vierte AStA-Sitzung des 

Wintersemesters. 

 

Offenburg, 13. Januar 2022  

Angefertigt        Für die Richtigkeit  

  

 

Heike Huber        Fabian Scheuch 

Protokollführerin       AStA-Vorsitzender  
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Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg 

Positionierung: Studienbetrieb während 
der Corona-Pandemie 
 

Einleitung 

Fast zwei Jahre Studium in einer Pandemiesituation sind für Studierende nicht einfach gewesen. In 

dieser Zeit mussten wir weitgehend auf Präsenzlehre verzichten. Sowohl die Studienbedingungen als 

auch die sozialen Aspekte haben nachhaltig ihre Spuren hinterlassen. Die Rahmenbedingungen für ein 

erfolgreiches Studium sind für Teile der Studierenden nicht mehr gegeben.  

Zu Recht sind die Vertreter*innen vieler Studierendenschaften enttäuscht über die Situation und den 

Umgang mit den Studierenden während der Pandemie. Wir sind die Gruppe, die mit am intensivsten 

von den Einschränkungen betroffen waren und gehören auch zur Gruppe, die als Letzte die 

kurzzeitigen Lockerungen und Impfangebote in Anspruch nehmen konnte.  

Diese Positionierung knüpft an das Eckpunktepapier „Öffnungsperspektiven für Hochschulen in Baden-

Württemberg“ der Landesstudierendenvertretung vom 06.06.2021 an. Vielen der dort formulierten 

Forderungen wurde nicht entsprochen. Die bittere Konsequenz daraus können wir jetzt schon 

betrachten. Aufgrund der sich erneut verschlechternden pandemischen Situation positionieren wir uns 

hiermit aktualisiert zum Studienbetrieb während der Corona-Pandemie. 

Präsenzlehre 

Wir begrüßen grundsätzlich, dass es im Wintersemester 2021/2022 wieder mehr Präsenzlehre gibt. 

Studierende dürfen in der Pandemie nicht noch einmal vergessen werden! Eine vollständige 

Schließung der Hochschulen, wie wir sie im Sommer 2020 erleben mussten, darf es nur als allerletzte 

Lösung erneut geben. 

Wir erachten es als nicht hinnehmbar, dass Diskotheken geöffnet und religiöse Veranstaltungen 

möglich sind, aber die Hochschulen als Bildungseinrichtungen schließen müssen. Jedoch sehen wir bei 

besonders schwerwiegendem Infektionsgeschehen, wie zum Ende 2021, den Bedarf nach mehr Online-

Angeboten. Denn insbesondere für Kranke, Risikogruppen und Pendler*innen muss der Zugang zur 

Hochschullehre angemessen aufrechterhalten werden. Deshalb fordern wir die Abschaffung der Pflicht 

zur Präsenzlehre bei schwerwiegendem Infektionsgeschehen und die Stärkung der hybriden Lehre. Die 

Angebote müssen dabei so nahe an die Qualität der Präsenzlehre kommen wie möglich. Insbesondere 

wenn die Online-Lehre über schriftliche Unterlagen abgedeckt werden soll, ist auf eine 

Vergleichbarkeit des Workloads zu achten. Besonders dort, wo nur Lehrbücher zur Verfügung gestellt 
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werden, ist dies nicht gegeben. Weiterhin muss auch hier der Austausch mit den Lehrenden und Raum 

für Fragen sichergestellt sein. 

Während im Sommer 2021 darauf hingewiesen wurde, dass die vierte Pandemiewelle vorhersehbar 

ist, war auch bekannt, dass ein erneuter Umstieg auf Online- bzw. Hybridlehre abzusehen ist. 

Deswegen ist der Aufwand dafür für die Hochschulen zumutbar. Auch der Zugang zu den Lern- und 

Arbeitsplätzen an Hochschulen muss so gut wie möglich aufrechterhalten werden. Wir lehnen zudem 

die ausschließlich auf Reservierungen basierende Vergabe von Lernplätzen ab. 

Sichere Lehre an den Hochschulen 

Vor allem der Schutz der Gesundheit steht für uns im Vordergrund. Zwar gehören Studierende 

größtenteils zur jüngeren Bevölkerungsgruppe, trotzdem kann man schwere Verläufe trotz Impfungen 

nicht ausschließen. Wir müssen vor allem auch vulnerable Gruppen schützen und bekennen uns daher 

zu hohen Impfquoten. Infolgedessen fordern wir: 

Campusnahe Impfangebote 

In Anbetracht der hohen Impfquoten werden voraussichtlich der überwiegende Teil der Studierenden 

bestrebt sein Booster-Impfungen zu erhalten. Die begrenzten Impfdosen und die Verteilung der 

Impfstationen in den Regionen machen dies für Studierende jedoch nicht einfach. Das zeitweise 

Schließen der Impfzentren erwies sich als großer Fehler der Landesregierung. Aufgrund des hohen 

Bedarfs fordern wir das Aufrechterhalten und den zahlenmäßigen Ausbau dezentraler Impfangebote 

abseits der ärztlichen Praxen bis zum Ende der pandemischen Situation. Vor allem für Studierende, die 

an ihrem Studienstandort nicht über eine hausärztliche Versorgung verfügen oder aufgrund des hohen 

Andrangs in Praxen nicht aufgenommen werden, ist dies eine große Entlastung. 

Bekenntnis zu angemessenen 2G/3G-Regelungen 

Covid-19 wird voraussichtlich langfristig endemisch sein. Ein Großteil der Bevölkerung wird sich in den 

kommenden Monaten immunisieren. Dabei stellt sich jeweils nur die Frage, ob dies gewollt über eine 

Impfung oder (tendenziell) ungewollt über eine Infektion geschieht. Diese grundsätzliche 

Immunisierung der Bevölkerung schützt Personen, die der Risikogruppe angehören oder sich aus 

medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, wobei eine Impfung ein deutlich niedrigeres 

Risiko mit sich bringt, auf dem Weg dorthin anderen Personen zu schaden. Deshalb sprechen wir uns 

nochmals ausdrücklich für die erste Möglichkeit aus. Tests geben zwar eine gewisse Sicherheit, doch 

sind diese nicht zuverlässig und geben nur einen ersten Anhaltspunkt, ob man positiv ist, oder nicht. 

Wir möchten das Risiko einer Infektion für unsere Studierende so gut wie möglich reduzieren und 

minimieren. Deshalb sehen wir die konsequente Anwendung von 2G-Regelungen auch bei 

Lehrveranstaltungen, die in einer höherer Stufe als der Warnstufe (gemäß Corona-Verordnung) 
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zwingend in Präsenz stattfinden müssen, als gangbaren Weg und unterstützen bei Veranstaltungen, 

die nicht zwingend in Präsenz stattfinden müssen, ausdrücklich die Teilnahmebeschränkung auf 

Immunisierte. Uns ist dabei bewusst, dass dadurch ggf. freiwillig ungeimpfte Studierende von Teilen 

des Lehrbetriebs ausgeschlossen werden. Allerdings sind wir der festen Überzeugung, dass es 

wichtiger ist, Studierende zu schützen, die sich nicht impfen lassen können oder trotz Impfung 

gefährdet sind, sich mit Corona zu infizieren und ggf. gar einen schweren Verlauf zu erleiden - im 

Gegensatz zu solchen, die sich aus freien Stücken dazu entscheiden, sich nicht impfen zu lassen und 

dadurch die Gesellschaft einem erhöhten Risiko aussetzen. Studierende dürfen keine Fehlzeiten 

erhalten, wenn sie im Zusammenhang mit Corona auch ohne ein Attest nicht an 

Hochschulveranstaltungen teilnehmen. Stattdessen sollen alternative Formen der 

Leistungserbringung angeboten werden. 

Prüfungen 

Wir sprechen uns ausdrücklich dafür aus, die Gesundheit von Studierenden bestmöglich zu schützen 

und diese als höchstes Gut zu erachten. Dennoch möchten wir zeitgleich unbedingt jegliche 

Studienzeitverlängerungen, falls nicht aufgrund der aktuellen Situation ausdrücklich anders von den 

einzelnen Studierenden gewünscht, vermeiden bzw. sicherstellen, dass Studierende keine 

Studienzeitverlängerungen durch die Pandemie oder daraus resultierende Nachteile hinnehmen 

müssen. 

Bei Prüfungen in Präsenz sind Corona-Infektionen beim aktuellen Infektionsgeschehen aufgrund der 

ausschließlichen Anwendung der 3G-Regelung (vgl. CoronaVO Studienbetrieb) in Kombination mit 

einer nicht vorhandenen Maskenpflicht nicht auszuschließen. Wir fordern deshalb die Landesregierung 

auf, Möglichkeiten zu schaffen, Studierenden, die es für sich persönlich als nicht vertretbar erachten 

eine Präsenzprüfung abzulegen (z.B., weil sie um ihre eigene Gesundheit oder die ihrer Angehörigen 

besorgt sind), über die Möglichkeit von Härtefallanträgen hinaus, zu ermöglichen, Prüfungsleistungen 

dennoch alternativ zu erbringen. Wir halten es für falsch, solche Personen implizit dazu zu zwingen, 

entweder, trotz Angst und gegen ihr Gewissen, Prüfungen in Präsenz abzulegen oder sie implizit dazu 

zu drängen, Prüfungen zu verschieben, was eine Studienzeitverlängerung von oftmals einem ganzen 

Jahr nach sich zieht. Dies ist unzumutbar und verhindert ein Vorankommen im Studium. 

Darüber hinaus profitieren auch weitere Studierende von einer solchen Regelung, wenn sie körperlich 

dazu in der Lage sind eine Prüfung abzulegen, aber aus Gründen des Infektionsschutzes nicht an 

Präsenzprüfungen teilnehmen dürfen oder können. Diese Studierenden würden dann nicht für ihre 

unverschuldete Nichtteilnahme mit der Verlängerung ihres Studiums „bestraft“ werden, obwohl sie 

gar nicht körperlich unfähig wären, eine Prüfung abzulegen (was sonst ja der Grund eines 

Klausurrücktritts ist). 
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Soziales Leben und psychische Gesundheit 

Ein Studium ist neben vielen Freiheiten auch geprägt von Herausforderungen und Frustmomenten. 

Um diese zu überwinden, benötigen Studierende vor allem ihr soziales Umfeld. Die Corona-

Maßnahmen haben die Studierenden dabei bisher auch in besonderer Härte getroffen - sei es der 

Lockdown im Winter 2020/2021, der in einem beengten WG-Zimmer etwas völlig anderes war als in 

einem geräumigen Einfamilienhaus, das Schließen von Freizeiteinrichtungen oder die Absage von 

Veranstaltungen. Besonders auch die sozialen Events am Campus haben stark gelitten. Gerade bei 

Studierenden, die ihr Studium in den von Corona geprägten Semestern aufnahmen, spüren wir die 

verheerenden Folgen in den Rückmeldungen zur psychosozialen Lage. Viele sind verunsichert und 

vereinsamt oder resignieren und erwägen den Abbruch des Studiums. 

Es ist nun essenziell, hier schnell und auf allen Ebenen entgegenzuwirken. Zum einen muss der bereits 

angegangene Ausbau der psychosozialen Beratungsstellen schnell voranschreiten, zum anderen 

müssen aber auch die Ursachen dringlichst angegangen werden. Der Infektionsschutz ist dabei 

grundlegend wichtig, doch genauso ist es die psychische Gesundheit. Dort, wo sich diese Aspekte 

entgegenstehen, müssen Abwägungen vorgenommen werden. Hierbei muss auch die äußerst hohe 

Impfquote von deutlich über 90 % unter den Studierenden Berücksichtigung finden. 

Übungen, Seminare und Tutorien sollten, wenn die pandemische Lage es zulässt, weiterhin in Präsenz 

möglich bleiben. Eine vollständige Schließung von Hochschulen darf nur als letztes Mittel zur 

Pandemiebekämpfung in Betracht kommen. Zur Prüfungsvorbereitung müssen Lerngruppen wieder 

ermöglicht werden. Kleinere Gruppen sollen sich (unter Einhaltung von 2G/2G+-Regelungen) auch 

ohne Abstände und Maskenpflicht zum Lernen in Räumen der Hochschule treffen können.  

Weiterhin müssen die Veranstaltungen, die dem Austausch und der Vernetzung der Studierenden 

dienen, wie sie auch von den Studierendenschaften organisiert werden, klare Berücksichtigung in den 

Verordnungen finden. Veranstaltungen kleiner bis mittlerer Größe müssen je nach 

Infektionsgeschehen dringend wieder ermöglicht werden. Insgesamt sollten sich die hier zu treffenden 

Regelungen/Angebote an den an anderen Stellen getroffenen Regelungen orientieren. Solche 

Veranstaltungen zu ermöglichen ist ein Mindestmaß. Ein angemessenes Maß an Austausch, 

Vernetzung und auch sozialem Ausgleich sind grundlegend für die psychische Gesundheit und 

letztendlich auch den Studienerfolg. 

Corona-Verordnungen und Rechtliches 

Die nach wie vor sehr kurzfristig beschlossenen und in aller Regel bereits am darauffolgenden Tag in 

Kraft tretenden Verordnungen zum Studienbetrieb während der Corona-Pandemie sind ein 

Armutszeugnis der Landesregierung. Nach fast zwei Jahren Pandemiebetrieb nicht adäquat auf doch 
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recht gut vorhersehbare Entwicklungen zu reagieren, mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf 

Maßnahmen zu entwickeln und diese zu kommunizieren ist nicht mehr zumutbar. 

Wir fordern, dass die Landesregierung endlich Prozesse schafft, die ein vorausschauendes Erstellen, 

Beschließen und Verkünden von Verordnungen ermöglichen. In den Entstehungsprozess der 

Verordnungen müssen die Studierendenvertretungen intensiver eingebunden werden, um die 

Interessen der größten Gruppe an den Hochschulen angemessen abzubilden. Zudem benötigen 

Studierendenschaften vom MWK bereitgestellte Beratungsmöglichkeiten, um die CoronaVO 

Studienbetrieb rechtssicher auch in ihren eigenen Strukturen auslegen und anwenden zu können. Es 

bedarf bezüglich der Verordnungen eines einheitlichen Rechtsrahmens für alle Studierendenschaften. 

Im Rahmen ihrer Verordnungsermächtigung muss das Wissenschaftsministerium aufgrund der erneut 

eingeschränkten Studierbarkeit die individuelle Regelstudienzeit um ein weiteres Semester 

verlängern, so wie dies bereits in einigen Bundesländern geschehen ist, und die individuelle Deckelung 

der Verlängerung der Fristen zur Erbringung von fachsemestergebundenen Studien- und 

Prüfungsleistungen auf drei Semester aufheben und pauschal verlängern. 

Weiterhin möchten wir dringend unterstreichen, dass sich auf Bundesebene (ggf. sogar über das 

Initiativrecht des Bundesrates) dafür eingesetzt werden soll, dass nicht nur der BAföG-

Anspruchszeitraum verlängert wird, sondern entsprechend auch der Anspruchszeitraum von 

Kindergeld und - noch viel wichtiger - die daran oftmals gekoppelte Familien- und 

Beihilfeversicherungsberechtigungen; insbesondere letztere beiden (sogar unabhängig von 

Kindergeld) könnten bei Überschreiten der Altersgrenzen immense Mehrkosten für betroffene 

Studierende und deren Familien bedeuten, was im Kontext von sozialer Absicherung absolut 

inakzeptabel ist. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass sowohl Land als auch Bund offenbar 

anerkennen, dass die Pandemie Studienzeiten signifikant verlängert (und deshalb Fristen, BAföG etc. 

verlängert), wäre ein Auslassen der Anpassung in diesen Bereichen enorm unlogisch und es wäre nicht 

vertretbar diese Gruppierungen von Studierenden zu vernachlässigen und zu vergessen. 

Wir bitten die Landesregierung, sich der zuvor genannten Anliegen anzunehmen und unsere 

Forderungen umzusetzen. Die Studierenden tragen ihrerseits weiterhin einen Teil zur Bewältigung der 

Krise bei, bestehen dabei jedoch auf ihren Anspruch auf ein studierbares Studium an den Hochschulen 

in Baden-Württemberg. 

 

Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg 

19.12.2021 


